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Messen, Anlagen  für sportliche und kirchliche Zwecke, sowie sämtliche  Betriebe,
die Dienstleistungen in diesem Zusammenhang  erbringen. Insbesondere sind dies 

Zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sowie Kongresse, Ausstellungen,
Sonstiges  Sondergebiet,   § 11 BauNVO

Handelsbetriebe für Endverbraucher bis zu  1.200 qm Geschoßfläche,  Service- 

3)

einrichtungen  für  Kraftfahrzeuge,  Vergnügungsstätten. 

Betriebe, die Nachteile  oder  Belästigungen für  das  Beherbergungsgewerbe
mit sich  bringen,  sind  unzulässig.

"GE 11",  4)

Gewerbegebiet, § 8 BauNVO

Zulässig  sind alle nach § 8 BauNVO genannten  Gewerbebetriebe, sowie Anlagen

stehen und zur Versorgung der Hotelgäste dienen, Handelsbetriebe  mit 1200 qm 
Geschossfläche, nach § 16 Gewerbeordnung.

Hotels, einschl. Dienstleistungseinrichtungen, die im Zusammenhang mit dem Hotel  
für kirchliche,  kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten,    

   Aufgrund des § 10 BauGB, in der Fassung der 
   Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), 

   die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbepark Gröbers", 
   bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
   dem Text (Teil B), als Satzung.

   Teil A - Planzeichnung

   Maßstab 1: 2000 mit zeichnerischen Festsetzungen und 
   Planzeichenerklärung

   Teil B - Text

   Textliche Festsetzungen als gesonderte Ausfertigung
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1   BAUGEBIETSTEILFLÄCHE

5   FIRSTHÖHE, HÖCHSTGRENZE, BAUGB §1 (4)

8   BAUWEISE, BAUGB §9 (1)2, BAUNVO §22

6   ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

"GEWERBEPARK GRÖBERS"

9   DACHFORM, BAUGB §9 (4)

INDUSTRIEGEBIET
GRÖBERS

BEBAUUNGSPLAN

FÜLLSCHABLONE, ART UND MASS DER BAUL. NUTZUNG

3   GRUNDFLÄCHENZAHL, HÖCHSTGRENZE, BAUGB §9 (1), BAUNVO §§16,19

7   GESCHOSSFLÄCHENZAHL, HÖCHSTGRENZE, BAUGB §9 (1)1, BAUNVO §§16,20
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STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER GEMEINDE GRÖBERS

GRENZE DES RÄUML. GELTUNGSBEREICHS DES BEB.PLANES
GRUNDSTÜCKSGRENZEN

PFLANZGEBOT FÜR FLÄCHENHAFTE SCHUTZPFLANZUNG

ABGRENZUNG DES MASSES DER BAULICHEN NUTZUNG
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LEITUNGEN UNTERIRDISCH 

FREILEITUNGSMAST

GRÜNFLÄCHE 

Am Kirchtor 10
06108 Halle / Saale
Tel.: (0345) 239 772 14

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Gemeinderates vom 16.12.2009 im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt Nr. 1/2010 

(Ort, Datum, Siegelabdruck)   (Unterschrift)
 Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
02.07.2010 über die Auslegung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der Gemeinderat hat am 23.06.2010 den Entwurf des geänderten Bebauungsplanes in der  Fassung vom 
Juni 2010 mit Kurzbegründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der Entwurf des geänderten Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) sowie der Kurzbegründung, haben vom 12.07.2010 - 13.08.2010 während folgender Zeiten 

Montag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 14.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 15.00 Uhr 
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf vorgebracht werden können, am 02.07.2010 im Amtsblatt Nr. 13/2010  der
Gemeinde Kabelsketal ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachnung wurde darauf hingewiesen,

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der Gemeinderat hat die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Bürger am ........... 2011 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der geänderte Bebauungsplan in der Fassung vom ........................., bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
 und dem Text  (Teil B), wurden am ......................  vom Gemeinderat als Satzung beschlossen.
Die Kurzbegründung zur Änderung des Bebauungsplanes wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom ....................  
gebilligt.

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Die Satzung des geänderten Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt.

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des geänderten Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf  Dauer während der
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,  sind am .........................
im Amtsblatt der Gemeinde "Kabelsketal" ortsüblich bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ................. in Kraft getreten.          

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

1.

2.

3.

4.

7.

8.

10.

11.

der Gemeinde Kabelsketal am 08.01.2010 erfolgt. 

dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

FRIEDHOF

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

   zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011
   (BGBI. I S. 1509) beschließt der Gemeinderat Gröbers 

Die Genehmigung der Satzung dieser Bebauungsplanänderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde
vom ......................... AZ.: .................................... erteilt.

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)

9.

ANPASSUNG  AN ÜBERGEORDNETE VERKEHRSPLANUNG

ö
NACHRICHTLICH AUS LBP BAB14A1

Satzungsfassung

Kartengrundlage:   Liegenschaftskarte

                  des Katasteramts:

                  Gemeinde:

                  Gemarkung:

                  Flur:

                  Maßstab:

Stand der Planungsunterlage (Monat, Jahr):

Vervielfältigungserlaubnis erteilt durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

am:

Aktenzeichen:

05.08.2009

Geobasisdaten © GeoBasis-DE /  LVermGeo LSA,  AZ: A18-38906-09-14

Kabelsketal

1 : 2000

Gröbers

12, 14, 19

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

 VON BEBAUUNG FREIZUHALTENDER SCHUTZSTREIFEN/LEITUNGSRECHT

UMGRENZUNG VON SCHUTZFLÄCHEN MIT EINSCHRÄNKUNG 
FÜR BEBAUUNG UND BEPFLANZUNG (NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG

HINWEISE:

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Schutzstreifen beidseitig der Hoch-

und Bepflanzungen insbesondere hinsichtlich der zulässigen Höhe. Alle Maßnahmen
spannungsfreileitungen der enviaM ergeben sich Einschränkungen für Baumaßnahmen

in diesem Bereich sind mit dem Betreiber der Leitung abzustimmen.
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Der Gemeinderat hat am 27.04.2011 den Entwurf des geänderten Bebauungsplanes in der  Fassung vom 
April 2011 mit Kurzbegründung sowie spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung beschlossen und zur Auslegung

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

Der  2. Entwurf des geänderten Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) sowie der Kurzbegründung, haben vom 16.05.2011-17.06.2011 während folgender Zeiten 

Montag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 14.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.15 und 12.45 - 15.00 Uhr 
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf vorgebracht werden können, am 06. Mai 2011 im Amtsblatt Nr. 9/2011  der
Gemeinde Kabelsketal ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachnung wurde darauf hingewiesen,

(Ort, Datum, Siegelabdruck)       (Unterschrift)
 Bürgermeister

5.

6.

dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Es wurde weiter bestimmt, dass Hinweise nur zu den geänderten

bestimmt. 

oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. ART DER LEITUNG SIEHE PLANEINSCHRIEB
(NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG)

ZUGUNSTEN DES BETREIBERS

SIEHE AUCH HINWEISE (1) ELT)

09/2010

GAS

ELT

(1) ELT

halten.
Der Schutzstreifen der Ferngasleitung der VNG ist von jeglicher Überbauung frei zu
(2) GAS

(NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG SIEHE AUCH HINWEISE (2) GAS)

GAS

ELT ELT

ELT


